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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 1. Juli bis 5. Juli 2019 tagen folgende Ausschüs-
se, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 2. Juli 2019
16.00 Uhr gemeinsame Sitzung des Ausschusses für 
 Stadtplanung und Stadtsanierung mit dem 
 Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität und  
 dem Ausschuss für Umwelt, Energie, Ver- und 
 Entsorgung sowie Landwirtschaft, Seidenweberhaus

17.00 Uhr Sportausschuss, Schwimmverein Bayer Uerdingen,  
  Am Waldsee 25

Mittwoch, 3. Juli 2019
16.00 Uhr gemeinsame Sitzung des Unterausschusses 
 Schulbau, -sanierung und -ausstattung mit dem 
 Unterausschuss Ausbau der Kindertagesbetreuung in
  Kindertageseinrichtungen, Rathaus

17.00 Uhr Ausschuss für Schule und Weiterbildung, Rathaus

Donnerstag, 4. Juli 2019
16.00 Uhr Haupt- und Beschwerdeausschuss, Seidenweberhaus

17.00 Uhr Rat, Seidenweberhaus

EINLADUNG ZUR 35. SITZUNG DES RATES
DONNERSTAG,04.07.2019, 17.00 UHR 
SAAL 1 DES SEIDENWEBERHAUSES
TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Einführung und Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 

2. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
21.05.2019 

3. Mitteilungen und Eingänge 

4. Klimaschutz 

4.1 Krefeld Klima 2030 - Erstellung eines integrierten Klima-
schutzkonzeptes für Krefeld

 - Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ver- 

 und Entsorgung sowie Landwirtschaft vom 
04.06.2019 

4.2 Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes 

4.3 Anregung nach §24 Gemeindeordnung NRW
 Hier: „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes unter-

stützen“
 -Einbringung eines gemeinsamen Antrages der 
 Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE 
 vom 14.06.2019  

4.4 Climate Emergency - Ausrufung des Klimanotfalls
 -Einbringung eines Antrages der SPD-Fraktion vom 18.06.2019

5. Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Krefeld 
für das Haushaltsjahr 2020 

6. Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 
Absatz 3 GO NRW 

7. Wiederwahl eines Beigeordneten 

8. Wahl eines Beigeordneten für den Geschäftsbereich Planung, 
Bau und Gebäudemanagement 

9. Abberufung eines Prüfers beim Fachbereich Rechnungsprü-
fung 

10. Entgeltfreiheit für Personen unter 18 Jahren in Mediothek und 
Museen der Stadt Krefeld 

11. Nachbewilligung im Teilergebnisplan 2019
 hier: Objektbewachung Wehrhahnweg
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 (Nr. 7175/19 DB) 

12. Übertragung einer Bilanzposition auf den Kommunalbetrieb 
Krefeld, Anstalt öffentlichen Rechts 

13. Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Zentrales Gebäudemanagement Krefeld 

14. 1. Nachtrag zum Rettungsdienstbedarfsplan 2015 der Stadt 
Krefeld 

15. Schulentwicklungsplanung 2018/2019 - 2023/2024 für die 
städtischen Grundschulen 

16. Schulentwicklungsplanung 2017 - 2022 für die Krefelder 
  Berufskollegs 

17. Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren in 
Kindertageseinrichtungen (Kita) und Kindertagespflege (KTP)

 Stufenplan II c 

18. Satzung der Stadt Krefeld über Werbeanlagen für den Bereich 
des Gewerbe- und Industriegebietes Bruchfeld 

19. 6. vereinfachte Änderung zum B-Plan Nr. 210/II, Blatt1 -Flün-
nertzdyk/Moerser Landstraße/Nieper Straße- im Bereich 
Flünnertzdyk 301; 

  Satzungsbeschluss 

 20. Bebauungsplan Nr. 785 - Gewerbepark Den Ham -
 Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 
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21. Bebauungsplan Nr. 785 – Gewerbepark Den Ham –
 Entscheidung über Stellungnahmen und Satzungsbe-

schluss 

22. Bebauungsplan Nr. 798 - Oberdießemer Straße / Zur Feuer-
wache -

 Entscheidung über Stellungnahmen und Satzungsbe-
schluss 

23. Bebauungsplan Nr. 826 – Fegeteschstraße / Düsseldorfer 
Straße –;

 Einleitender Beschluss 

24. Bebauungsplan Nr. 827 – Kaiserswerther Straße / Ringofen-
weg –;

 Einleitender Beschluss 

25. Suchthilfekonzeption 2019 

26. Ortsrecht der Stadt Krefeld
 hier: Änderung der Satzung für die Bezirksvertretungen (Be-

zirkssatzung) 

27. Feststellung des Mandatsverlustes einer sachkundigen Bür-
gerin 

28. Reisezentrum im Krefelder Hauptbahnhof 

28.1 Schließung des Reisezentrums im Krefelder Hauptbahnhof
  - Einbringung eines Antrages der FDP-Fraktion vom  

 07.06.2019 - 

28.2 Schaffung einer Anlaufstelle im Krefelder Hauptbahnhof
  - Einbringung eines Antrages der Fraktion DIE LINKE vom  

 19.06.2019 - 

29. Kostenaufwand für die Ertüchtigung des Badesees Elfrather 
See

 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom  
07.06.2019   

30. Europa zu Gast in Krefeld - Fußball EM 2024 für Krefeld nut-
zen

 - Einbringung eines Antrages der CDU-Fraktion vom 
11.06.2019 - 

31. Konzept „Handeln und Helfen“
 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 14.06.2019 

32. Einrichtung „Fachbereich Nachhaltigkeitsmanagement“
 - Einbringung eines Antrages von Rf. Brauers vom 15.06.2019 

33. Ausbau der A 57 - Stärkung des Schienenpersonennahver-
kehrs vom linken Niederrhein in die Landeshauptstadt 

 Düsseldorf
 - Einbringung eines Antrages der SPD-Fraktion vom 

19.06.2019 - 

34. Appell an die Bundesregierung zur Unterzeichnung des Atom-
waffenverbots

 - Einbringung eines Antrages der Fraktion der Grünen vom 
19.06.2019 - 

35. Nachbesetzungen in Ausschüssen und Gremien
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion der Grünen vom 

19.06.2019 - 

36. Gründerzentrum im Stadtbad Neusser Straße - 
 Einbringung eines Antrags der SPD-Fraktion vom 

20.06.2019 

37. Krefelder Fahrradoffensive - Ausbau des 
 Radwegenetzes  

 - Einbringung eines Antrages der SPD-Fraktion vom 
20.06.2019 - 

38. Anfragen 

38.1 Interkommunales.NRW / Mitgliedschaft Gütegemeinschaft  
 mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen

  – Anfrage der CDU-Fraktion vom 12.06.2019 - 

38.2 Notschlafstellen in Krefeld
  - Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 19.06.2019 - 

38.3 Einnahmen durch Bußgelder
  - Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 19.06.2019 - 

Nichtöffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen 
 Sitzung vom 21.05.2019 

2. Mitteilungen und Eingänge 

3. Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen  
 und Richter beim Verwaltungsgericht Düsseldorf für die 
 Amtszeit vom 01.05.2020 bis 30.04.2025 

4. Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen  
 und Richter beim Sozialgericht Düsseldorf für die Amtszeit  
 vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 

5. Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen  
 und Richter beim Landessozialgericht NRW für die Amtszeit  
 vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024 

6. Bericht des Oberbürgermeisters 

7. Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach § 34 Freistellungs-  
 und Urlaubsverordnung NRW

8. Vergabe von Reinigungsleistungen - Unterhalts- und   
 Grundreinigung
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 (Nr. 7359/19 DB) 

9. Nachlass des Hermann Uhrlandt, geb. 01.12.1904 in Berlin,  
 verstorben am 16.08.1999 in Krefeld
 - Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 
 (Nr. 7279/19 DB) 

10. Bebauungsplan Nr. 785 - Gewerbepark Den Ham -
 Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 

11. Nachbesetzung im Kuratorium der Sparkassenstiftung  
 SPORT & UMWELT Krefeld
 - Einbringung eines Antrages der Fraktion der Grünen vom  
 19.06.2019 - 

12. Anfragen 

Krefeld, 26.06.2019
Frank Meyer
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN

BEBAUUNGSPLAN NR.  819 
– DIESSEMER BRUCH  –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 21.05.2019 be-
schlossen:
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1. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt gemacht 

am 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird für die Bereiche beiderseits der Straße Dießemer 
Bruch, die

 − im Norden durch die nördliche Grenze der Erschließung 
zum Maria-Hilf-Krankenhaus sowie die nördliche Grenze 
des Grundstücks Dießemer Bruch 72 (nördliche Grenzen 
der Flurstücke 10 und 816, Flur 76, Gemarkung Krefeld),

 − im Osten durch die von der Herbertzstraße erschlosse-
nen Grundstücke (östliche Grenzen der Flurstücke 10, 11, 
12, 725, 833, 603, 703, 871, 775, 907, 908, 214 und 881, 
Flur 76, Gemarkung Krefeld),

 − im Süden durch die südliche Grenze der parallel zur Stra-
ße Untergath laufenden Betriebsbahntrasse bzw. die Gel-
tungsbereichsgrenzen der südlich angrenzenden Bebau-
ungspläne und

 − im Westen durch die rückwärtigen Flurstücksgrenzen der 
von der Straße Ritzhütte erschlossenen Grundstücke bzw. 
das Gelände des Maria-Hilf-Krankenhauses begrenzt wer-
den,

 ein Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB aufgestellt. Der Geltungsbereich ist der Planurkunde 
zu entnehmen.

 Der Plan erhält die Bezeichnung:  Bebauungsplan Nr. 819 
– Dießemer Bruch –

2. Der Begründung zum Entwurf des v. g. Bebauungsplanes (An-
lage zur Vorlage Nr. 6389/18) wird zugestimmt.

3. Der Entwurf des v. g. Bebauungsplanes wird mit der Begrün-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegt. Wichtige Gründe zur Verlängerung der Offenlage-
Dauer um einen angemessenen Zeitraum nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB liegen nicht vor.

4. Alle bisher gefassten Beschlüsse des Bebauungsplanes Nr. 
819 werden für die Bereiche, die nicht im zukünftigen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes liegen, aufgehoben.

Krefeld, den 23. Juni 2019 
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 819 – Dießemer Bruch – 
liegt mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit

 vom 05.07.2019 bis einschließlich 05.08.2019

montag- bis freitagvormittags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montag- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, Zimmer 323, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regi-
onalexpress RE 42 und die Regionalbahnen RB 33 / RB 35 (Hal-
testelle Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die 
Buslinien 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen Bf) 
sowie die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) er-
reichbar.

Unabhängig von förmlichen Auslegungsverfahren sind während 
des Offenlagezeitraumes der Planentwurf sowie die Begründung 
zum Planentwurf im Internet unter 
www.krefeld.de/bauleitplanverfahren abrufbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorge-
bracht werden. Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriftenlis-
ten, vervielfältigte gleichlautende Texte, etc.) wird um die Benen-
nung desjenigen gebeten, der die gemeinschaftlichen Interessen 
vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung 
ist. 

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Namen der Einsender von Anregungen 
in den Vorlagen für die öffentlichen Sitzungen des Rates, der 
Ausschüsse und Bezirksvertretungen aufgeführt werden kön-
nen, soweit dieses die Einsender nicht ausdrücklich verwei-
gern.

Der Bebauungsplan Nr. 819 enthält lediglich Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 2a BauGB zum Erhalt und zur Entwicklung zen-
traler Versorgungsbereiche. Dies eröffnet nach § 13 Abs. 1 
BauGB die Anwendung des vereinfachten Verfahrens, sofern 
weiterhin 

 • die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anla-
ge 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder 
begründet wird,

 • keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
bestehen und

 • keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 
1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind.

Da die vorstehenden Vorgaben eingehalten sind, wird der Bebau-
ungsplan Nr. 819 – Dießemer Bruch – nach § 9 Abs. 2a BauGB 
zum Erhalt und zur Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 
im vereinfachten Verfahren aufgestellt. 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung, Maß-
nahmen der Umweltüberwachung, vom Umweltbericht, von der 
Angabe über verfügbare umweltbezogene Informationen sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Ferner wur-
de keine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist zur besseren Informati-
on in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 24. Juni 2019 
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Thomas Visser
Beigeordneter
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

28.06. bis 30.06.2019
Harald Remmetz
Nassauerring 347 | 47803 Krefeld
59 02 07

05.07. bis 07.07.2019
Herbert Panhey GmbH
Donaustraße 26 | 47809 Krefeld
54 03 37

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33


